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Suggestion for amendment of Article : I-33

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel I-33: Gesetzgebungsakte Gesetzgebung

(1) Europäische Gesetze und Rahmengesetze werden nach den in Artikel [III-298 (ex-Artikel

251)] der Verfassung festgelegten Einzelheiten des normalen Gesetzgebungsverfahrens auf

Vorschlag der Kommission vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam erlassen.

Gelangen die beiden Organen nicht zu einer Einigung, so kommt der betreffende Gesetzgebungsakt

nicht zustande.

In den in Artikel [III-160 (ex-Artikel 8)] der Verfassung ausdrücklich genannten Fällen

können Europäische Gesetze und Rahmengesetze gemäß Artikel [III-298 (ex-Artikel 251)] der

Verfassung auf Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten erlassen werden.

Die Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig,

rechtzeitig und umfassend in schriftlicher Form über von ihr geplante Gesetzesvorschläge und

Initiativen und unterrichtet beide Organe gleichrangig in jedem Stadium des

Gesetzgebungsverfahrens.

(2) In bestimmten Fällen, die in der Verfassung aufgeführt sind, werden Europäische Gesetze und

Rahmengesetze nach besonderen Gesetzgebungsverfahren vom Europäischen Parlament mit

Beteiligung des Rates oder vom Rat mit Beteiligung des Europäischen Parlaments erlassen.

Explanation (if any) :

Titel:
Art. I-33 beschreibt die Gesetzgebung, nicht die Gesetzgebungsakte. Das sollte auch aus dem Titel
deutlich werden.

Absatz 1 Unterabsatz 3:
Übernahme des Inhalts des Punktes 12 der Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen
Parlament und der Kommission vom 5.7.2000 (Dok. C5-0349/2000).
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